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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVI. Jahrgang.

Nr. 39. Basel, 29. September. 1900.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko dnrch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureanx und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.
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Die heutige militärische Aufgabe
des Grafen Waldersee.

Die mit der Eroberung Pekings und der

Anbahnung der Friedensverhandlungen geschaffene

politische Situation, sowie die von Russland,

Frankreich, Amerika und Japan beschlossene

Bäumung der Hauptstadt bis auf eine Verhältnis*

massig geringe Besatzung dieser Mächte, schaffen,
falls dieselben hieran festhalten, auch eine völlig
neue, militärische Lage, schränken die Aufgabe
des Grafen Waldersee ausserordentlich ein, ja
machen dieselbe in gewisser Hinsicht selbst

illusorisch.
Anstatt bei seinem Eintreffen in Petschili ein

Koalitionsheer von 82,000 Mann und 230
Geschützen vorzufinden, das seinem Befehl zu jeder
grösseren und kleineren Operation innerhalb der

Provinz Petschili absolut unterstellt und gefolgt
sein würde, findet er bei seiner Ankunft keinen

Anlass zu einer Operation von ersterer
Beschaffenheit und die seinem Befehl unterstellten
Streitkräfte in drei getrennte Gruppen gespalten,
und zwar diejenige der Dreibundsmächte und

Englands in Peking, das Gros des französischen

Expeditionskorps in Tongkjng und die Truppen
der übrigen Mächte bereit, von Peking nach

Tientsin und Taku abzugehen oder, wie russischerseits,

zum Teil bereits dorthin abgegangen. Die
letzteren beiden Gruppen aber, etwa 40,000 Mann,
stehen damit nach der Absicht ihrer Regierungen

nicht mehr bei Peking oder
darüber hinaus zur Verfügung des
Oberfeldherrn.

Sobald Friedensverhandlungen beginnen, pflegt
in der Regel ein Waffenstillstand zwischen den

streitenden Parteien einzutreten, ein Vorgang,
der im vorliegenden Falle allerdings in Anbetracht

des noch immer sehr feindlichen
Auftretens der Boxer, sowie der bisher in des

Befestigungen von Peitang und bei Lutai und
anderwärts die Verbindungslinie der Verbündete^
bedrohenden chinesischen Truppen, ausgeschlossen
erscheint. Die Aufgabe des Oberfeldherrn in
Petschili kann daher zunächst nur in der
Beurteilung der militärischen Lage beider Parteien
an Ort und Stelle, der Orientierung über dieselbe
und der Anordnung derjenigen Massregeln
bestehen, die zur g r ü n d 1 i c h e n Sauber ung
Petschilis von den Boxern und sich
noch feindlich verhaltenden chi -
nesischen Truppen und empfind*
liehen Bestrafung der ersteren
erforderlich sind. Bei ersterer wird zugleich zu
berücksichtigen sein, dass China in seinen

Westprovinzen angeblich starke Heeresmassen aufstellt,
sowie dass 13,000 Mann zum Schutze der
Kaiserin nach Ta-Tuan-fu rückten und dass der

Kaiser sich hier, die Kaiserin in Tatung-fu, nach

anderen Angaben in Kingtschau bei Ta-Tuan-fu,
letzteres etwa 55 deutsche Meilen Luftlinie südlich

Pekings, befinden, sowie dass die Truppen
Yunglus bei Pao-ting-fu und starke Boxerscfcarea

bei dieser Stadt und, bei Tscheng-hai-sien am

Kaiserkanal, sowie bei Matoui, in der Gegend

von Liang u. a. versammelt sind und ob das

Ergebnis der beiden, nach ersteren Plätzen
geplanten bezw. entsandten Strafexpeditionen .ein

befriedigendes war und die Bestrafung und

Vertreibung der Boxer sich auch vollzog öde? noch

zu vollziehen bleibt. Zu den wichtigsten
Aufgaben des Oberfeldherrn wird ferner die Frei-
haltung des Kaiserkanals für die
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